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Nach § 47 Abs. 6 VwGO kann das Gericht auf Antrag eine einstweilige Anordnung erlassen, 

wenn dies zur Abwehr schwerer Nachteile oder aus anderen wichtigen Gründen dringend ge-

boten ist. Prüfungsmaßstab sind jedenfalls bei Bebauungsplänen nach Rechtsprechung des 

Bundesverwaltungsgerichts (vgl. BVerwG, Beschl. v. 25. Februar 2015 - 4 VR 5.14 -, juris 

Rn. 12), der der Senat folgt (Senatsbeschl. v. 29. Januar 2024 - 1 B 243/23 -, juris Rn. 63 m. 

w. N.), zunächst die Erfolgsaussichten des in der Hauptsache anhängigen Normenkontrollan-

trags. Ist der Normenkontrollantrag voraussichtlich unzulässig oder unbegründet, ist der Erlass 

einer einstweiligen Anordnung nicht im Sinne des § 47 Abs. 6 VwGO geboten. Erweist sich 

dagegen, dass der Antrag nach § 47 Abs. 1 Nr. 1 VwGO zulässig und (voraussichtlich) be-

gründet sein wird, so ist dies ein wesentliches Indiz dafür, dass der Vollzug der angegriffenen 

Vorschrift bis zu einer Entscheidung in der Hauptsache suspendiert werden muss. In diesem 

Fall kann eine einstweilige Anordnung ergehen, wenn und soweit der (weitere) Vollzug vor 

einer Entscheidung im Hauptsacheverfahren Nachteile befürchten lässt, die unter Berücksich-

tigung der Belange des Antragstellers, betroffener Dritter oder der Allgemeinheit so gewichtig 

sind, dass eine vorläufige Regelung mit Blick auf die Wirksamkeit und Umsetzbarkeit einer für 

den Antragsteller günstigen Hauptsacheentscheidung unaufschiebbar ist (BVerwG, Beschl. v. 

25. Februar 2015, a. a. O.; Senatsbeschl. v. 29. Januar 2024 - 1 B 243/23 -, a. a. O., Rn. 63). 

Lassen sich die Erfolgsaussichten des Normenkontrollverfahrens nicht abschätzen, ist über 

den Erlass einer beantragten einstweiligen Anordnung im Wege einer Folgenabwägung zu 

entscheiden: Gegenüberzustellen sind die Folgen, die eintreten würden, wenn eine einstwei-

lige Anordnung nicht erginge, der Normenkontrollantrag aber Erfolg hätte, und die Nachteile, 

die entstünden, wenn die begehrte einstweilige Anordnung erlassen würde, der Antrag nach 

§ 47 Abs. 1 Nr. 1 VwGO aber erfolglos bliebe. Die für den Erlass der einstweiligen Anordnung 

sprechenden Erwägungen müssen die gegenläufigen Interessen dabei deutlich überwiegen, 

mithin so schwer wiegen, dass der Erlass der einstweiligen Anordnung - trotz offener Erfolg-

saussichten der Hauptsache - dringend geboten ist (BVerwG, Beschl. v. 25. Februar 2015, a. 

a. O.; Senatsbeschl. v. 29. Januar 2024 - 1 B 243/23 -, a. a. O., Rn. 63). 

Soweit die Gegenauffassung (vgl. etwa OVG NRW, Beschl. v. 30. April 2018 - 2 B 247/18.NE 

-, juris Rn. 15 ff.; Beschl. v. 9. April 2019 - 7 B 1489/18.NE -, juris Rn. 4, 9; Beschl. v. 8. De-

zember 2020 - 10 B 1122/20.NE -, juris Rn. 3 ff.) abweichend hiervon einen „schweren Nach-

teil“ nur bejaht, wenn die Verwirklichung des angegriffenen Bebauungsplans in tatsächlicher 

und rechtlicher Hinsicht eine schwerwiegende Beeinträchtigung rechtlich geschützter Positio-

nen des Antragstellers konkret erwarten lässt, und für eine Außervollzugsetzung eines offen-

sichtlich unwirksamen Bebauungsplans „aus anderen wichtigen Gründen“ voraussetzt, dass 

die Umsetzung des Plans den jeweiligen Antragsteller konkret so beeinträchtigt, dass die einst-

weilige Anordnung jedenfalls deshalb in seinem individuellen Interesse dringend geboten ist, 

folgt der Senat dem nicht. Das Kriterium der Antragsbefugnis nach § 47 Abs. 6 i. V. m. Abs. 2 

VwGO regelt auf Ebene der Zulässigkeit den Zugang zur Normenkontrolle. Auf Ebene der 
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Begründetheit stellt sich die Normenkontrolle jedoch als objektives Rechtsbeanstandungsver-

fahren dar (vgl. BVerwG, Urt. v. 29. Oktober 2020 - 4 CN 9.19 -, juris 12; Beschl. v. 31. Januar 

2022 - 4 BN 42.21 -, juris Rn. 5). Der Erlass einer einstweiligen Anordnung nach § 47 Abs. 6 

VwGO ist aus „anderen wichtigen Gründen“ auch dann geboten, wenn der Normenkontrollan-

trag mit großer Wahrscheinlichkeit Erfolg haben wird und es im öffentlichen Interesse nicht 

hinnehmbar ist, dass durch einen weiteren Vollzug der voraussichtlich für ungültig zu erklären-

den Rechtsvorschrift vollendete, nicht rückgängig zu machende Tatsachen geschaffen würden 

(Dombert, in: Dombert/Külpmann, Vorläufiger Rechtsschutz im Verwaltungsstreitverfahren, 

8. Auflage 2025, § 59 Rn. 56; Senatsbeschl. v. 29. Januar 2024 - 1 B 243/23 -, a. a. O., 

Rn. 64). Der Anordnungsgrund „aus anderen wichtigen Gründen“ dient als Auffangtatbestand 

- anders als der der „Abwehr schwerer Nachteile“ - nicht in erster Linie dem Individualrechts-

schutz, sondern vor allem dem öffentlichen Interesse an der Wirksamkeit der Normenkontrolle, 

die nicht durch die zwischenzeitliche Schaffung vollendeter Tatsachen ihrer rechtsstaatlichen 

Funktion beraubt werden soll (Senatsbeschl. v. 29. Januar 2024 - 1 B 243/23 -, a. a. O., Rn. 64 

m. w. N.). Der vorläufige Vollzug eines offensichtlich unwirksamen Bebauungsplans liegt in 

aller Regel nicht im öffentlichen Interesse. Im Übrigen hat der Gesetzgeber mit den Bestim-

mungen der §§ 214, 215 BauGB bereits ein wirksames Instrumentarium zur Planerhaltung 

geschaffen. Erweist sich der angegriffene Plan hiernach als - offensichtlich - unwirksam, ver-

bleibt der planenden Gemeinde die Möglichkeit, gemäß § 214 Abs. 4 BauGB ein ergänzendes 

Verfahren durchzuführen. Ob, wann und wie ein solches ergänzendes Verfahren durchgeführt 

wird, liegt in der Disposition der Gemeinde als Satzungsgeberin und ist einer Einflussnahme 

des mit einem - offensichtlich - unwirksamen Bebauungsplan konfrontierten Antragstellers ent-

zogen. Dann aber erscheint es auch nicht gerechtfertigt, für die Außervollzugsetzung allein auf 

dessen individuelle konkrete Beeinträchtigung abzustellen. Da eine gerichtliche Außervoll-

zugsetzung gegenstandslos wird, wenn eine im Verfahren nach § 47 Abs. 6 VwGO außer 

Vollzug gesetzte Satzung nach § 214 Abs. 4 BauGB geheilt wird (Senatsbeschl. v. 13. April 

2022 - 1 B 395/21 -, juris Rn. 41 ff. m. w. N.; Senatsbeschl. v. 29. Januar 2024 - 1 B 243/23 -, 

a. a. O., Rn. 64), hat es die planende Gemeinde im Übrigen selbst in der Hand, offensichtliche 

Unwirksamkeitsmängel zu beheben, ohne dass es ihrerseits eines Abänderungsantrags nach 

§ 47 Abs. 6 VwGO i. V. m. § 80 Abs. 7 VwGO analog bedarf. Aus den soeben genannten 

Gründen steht es der Dringlichkeit einer Anordnung ebenso wenig entgegen, wenn die Ge-

meinde bei einem offensichtlich rechtswidrigen Bebauungsplan nachträglich eine Fehlerbehe-

bung vornehmen kann; zudem lässt sich das Gelingen des Heilungsakts nicht mit Gewissheit 

antizipieren (Panzer/Schoch, in: Schoch/Schneider, Verwaltungsrecht, Werkstand: 46. EL, Au-

gust 2024, VwGO, § 47 Rn. 168a m. w. N.; Senatsbeschl. v. 29. Januar 2024 - 1 B 243/23 -, 

a. a. O., Rn. 64 m. w. N.; a. A. Nds.OVG, Beschl. v. 15. November 2000 - 1 M 3238/00 -, juris 

Rn. 47 ff.; Ziekow, a. a. O., § 47 Rn. 397, 398). 
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Nach dem eingangs dargestellten Prüfungsmaßstab ist der Erlass der beantragten einstweili-

gen Anordnung geboten. 

a) Der in der Hauptsache gestellte Normenkontrollantrag - 1 C 27/24 -, dessen Zulässigkeit 

auch die Antragsgegnerin nicht in Abrede stellt, wird nach derzeitiger Sachlage offensichtlich 

auch in der Sache Erfolg haben. 

aa) Anders als der Antragsteller meint, liegt bei der hier angegriffenen 2. Satzungsfassung des 

Bebauungsplans jedoch kein offensichtlicher Ausfertigungsmangel in Bezug auf eine fehlende 

Unterschrift des Bürgermeisters vor. 

Das Ausfertigungserfordernis als grundlegendes Element jeglichen Rechtssetzungsverfah-

rens folgt unmittelbar aus dem bundes- wie landesrechtlich gewährleisteten Rechtsstaatsprin-

zip (Art. 20 Abs. 3 GG, Art. 1 Satz 2 SächsVerf). Es ist in § 4 Abs. 3 Satz 1 SächsGemO für 

gemeindliche Satzungen landesgesetzlich ausgestaltet und vom Normenkontrollsenat von 

Amts wegen zu prüfen; einer entsprechenden Rüge bedarf es im Hinblick auf die Beachtlich-

keit eines Ausfertigungsmangels nach sächsischem Landesrecht (§ 4 Abs. 4 Satz 2 Sächs-

GemO) deshalb nicht (vgl. bereits SächsOVG, NK-Urt. v. 23. Oktober 2000, SächsVBl. 2001, 

79, 80). Das Rechtsstaatsgebot verlangt die Identität der anzuwendenden Norm und ihres 

Inhalts mit dem vom Normgeber Beschlossenen. Damit kommt der Ausfertigung neben einer 

sog. Identitätsfunktion auch eine Beurkundungs- und Gewährleistungsfunktion zu. Aus der Be-

urkundungs- und Gewährleistungsfunktion folgt, dass vor der Bekanntmachung als Abschluss 

des Rechtssetzungsverfahrens geprüft werden muss, ob die bekanntzumachende Fassung 

der Satzung mit der vom Stadtrat beschlossenen Fassung übereinstimmt; die Vornahme die-

ser Prüfung muss auch erkennbar sein (SächsOVG, NK-Urt. v. 26. September 2014 - 

1 A 799/12 -, juris Rn. 22 m. w. N.; Beschl. v. 6. Oktober 2021 - 1 B 35/21 -, juris Rn. 39). 

Dabei verlangt das Bundesrecht nicht, dass ausdrücklich der Begriff „ausgefertigt" oder „Aus-

fertigung" verwendet wird (BVerwG, Beschl. v. 4. September 2014 - 4 B 29.14 -, juris Rn. 5 m. 

w. N.). Es bedarf einer handschriftlichen Unterzeichnung mit dem ausgeschriebenen Famili-

ennamen, während eine Paraphe nicht genügt (SächsOVG, NK-Urt. v. 9. März 2023 - 1 C 

22/22 -, juris Rn. 41 m. w. N.; Rehak, in: Quecke/Schmid, Gemeindeordnung für den Freistaat 

Sachsen, Stand: 2022, § 4 Rn. 57 m. w. N.). Fehlt es an einer Unterzeichnung mit dem aus-

geschriebenen Namen, liegt ein zur Ungültigkeit der Satzung führender Mangel vor 

(SächsOVG, NK-Urt. v. 9. März 2023 - 1 C 22/22 -, juris Rn. 41; Rehak a. a. O., § 4 Rn. 61).  

Für eine Unterschrift ist erforderlich, aber auch genügend ein die Identität des Unterschreiben-

den ausreichend kennzeichnender Schriftzug, der individuelle und entsprechend charakteris-

tische Merkmale aufweist, die die Nachahmung erschweren, sich als Wiedergabe eines Na-

mens darstellt und die Absicht einer vollen Unterschriftsleistung erkennen lässt, selbst wenn 
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Gemeindliche Satzungen sind nach § 4 Abs. 3 Satz 1 SächsGemO durch den Bürgermeister 

auszufertigen und öffentlich bekanntzumachen. Aus der Beurkundungs- und Gewährleistungs-

funktion folgt, dass vor der Bekanntmachung als Abschluss des Rechtssetzungsverfahrens 

geprüft werden muss, ob die bekanntzumachende Fassung der Satzung mit der vom Gemein-

derat beschlossenen Fassung übereinstimmt; die Vornahme dieser Prüfung muss auch er-

kennbar sein. Das ist nicht der Fall, wenn die öffentliche Bekanntmachung der Satzung bereits 

vor der Ausfertigung der Originalurkunde angeordnet wurde (SächsOVG, NK-Urt. v. 2. Februar 

2017 - 1 C 20/12 -, juris Rn. 55; Senatsurt. v. 26. September 2014 - 1 A 799/12 -, juris Rn. 22). 

Beruht der bekanntgemachte Bebauungsplan nicht auf der Ausfertigung, liegt ein Verstoß ge-

gen § 4 Abs. 3 Satz 1 SächsGemO vor, der nach Maßgabe des sächsischen Landesrechts 

nicht durch Zeitablauf unbeachtlich wird (§ 4 Abs. 4 Satz 2 Nr. 1 SächsGemO) und auch von 

Amts wegen zu berücksichtigen ist. 

Vorliegend steht fest, dass der Bürgermeister der Antragsgegnerin den vom Gemeinderat am 

Mittwoch, dem 10. Juli 2024 beschlossenen Bebauungsplan am Donnerstag, dem 

11. Juli 2024 ausgefertigt und damit erst an diesem Tag die Grundlage für die öffentliche Be-

kanntmachung des Plans geschaffen hat. Die öffentliche Bekanntmachung erfolgte bereits ei-

nen Tag später am Freitag, dem 12. Juli 2024 im Amtsblatt der Antragsgegnerin. Nach dem 

Vortrag der Antragsgegnerin habe der Bürgermeister die Satzung am 11. Juli 2024 unmittelbar 

nach Dienstantritt ausgefertigt. Noch am gleichen Morgen sei dem externen Dienstleister so-

dann per E-Mail die Freigabe für den Bekanntmachungstext erteilt worden und das Amtsblatt 

in Druck gegangen. Dem Dienstleister sei der freigegebene Text mit der besagten E-Mail als 

Anhang übersandt worden. Es habe sich um eine Sonderausgabe allein für die Bekanntma-

chung dieses einen Bebauungsplans gehandelt. Der in der Gemeinde ansässige Dienstleister 

sei vorab informiert worden, dass diese Sonderausgabe am 11. Juli 2024 gedruckt werden 

müsse. Die Rundschau sei im üblichen Umfang von 3100 Stück am 11. Juli 2024 gedruckt, an 

die Antragsgegnerin noch am selben Tag übergeben und ab dem 12. Juli 2024 verteilt sowie 

im Rathaus der Antragsgegnerin zur Mitnahme bereitgehalten worden. Nach dem so geschil-

derten Ablauf würde die Bekanntmachung vom 12. Juli 2024 auf der Satzungsausfertigung 

vom 11. Juli 2024 beruhen. Anders als der Antragsteller erachtet der Senat einen solchen 

Ablauf insbesondere unter Berücksichtigung des Umstandes, dass es sich um einen Sonder-

druck allein zur Bekanntmachung des streitgegenständlichen Bebauungsplans ohne Einbet-

tung in anderweitige redaktionelle Inhalte und Werbeanzeigen handelt, durchaus für möglich, 

zumal sich die Antragsgegnerin in Ansehung der mit der vorläufigen Außervollzugsetzung des 

Bebauungsplans in seiner 1. Fassung durch den Senatsbeschluss vom 28. Januar 2024 - 

1 B 243/23 - wie auch der mit dem nachfolgenden stattgebenden Normenkontrollurteils vom 

29. Februar 2024 - 1 C 9/22 - verbundenen Folgen erkennbar um einen zeitnahen Abschluss 

des ergänzenden Verfahrens bemüht hat, um eine Wiederaufnahme der Bauarbeiten durch 
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Beachtlich sind Verfahrensverstöße gemäß § 214 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, wenn entgegen § 2 

Absatz 3 BauGB die von der Planung berührten Belange, die der Gemeinde bekannt waren 

oder hätten bekannt sein müssen, in wesentlichen Punkten nicht zutreffend ermittelt oder be-

wertet worden sind und wenn der Mangel offensichtlich und auf das Ergebnis des Verfahrens 

von Einfluss gewesen ist (vgl. BVerwG, Beschl. v. 23. November 2022 - 4 BN 4.22 -, juris Rn. 8 

m. w. N.). Gemäß § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB können Mängel, die Gegenstand der Regelung 

in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BauGB sind, nicht als Mängel der Abwägung geltend gemacht 

werden; im Übrigen sind Mängel im Abwägungsvorgang nur erheblich, wenn sie offensichtlich 

und auf das Abwägungsergebnis von Einfluss gewesen sind. Offensichtlich ist ein Mangel, 

wenn er auf objektiv feststellbaren Umständen beruht und ohne Ausforschung der Entschei-

dungsträger erkennbar ist. Der Mangel ist auf das Abwägungsergebnis von Einfluss gewesen, 

wenn nach den Umständen des jeweiligen Falls die konkrete Möglichkeit besteht, dass ohne 

ihn die Planung anders ausgefallen wäre. 

Als abwägungsbeachtlich können alle städtebaulich bedeutsamen Belange in Betracht kom-

men. Wesentliche Anhaltspunkte ergeben sich aus den in § 1 Abs. 6 BauGB - nicht abschlie-

ßend - aufgeführten Belangen (Söfker, in: Ernst/Zinkahn/Bielenberg/Krautzberger, BauGB, 

Werkstand: 157. EL November 2024, BauGB § 2 Rn. 146), wobei sich das Gebot der Konflikt-

bewältigung auf die Ermittlung des Abwägungsmaterials auswirkt: Sofern eine planerische Zu-

rückhaltung möglich ist und genutzt werden soll (BVerwG, Urt. v. 18. September 2003 - 

4 CN 3.02 -, juris Rn. 17 m. w. N.), reduziert dies den Planinhalt des Bebauungsplans und 

damit die nach § 2 Abs. 3 zu ermittelnden Belange (Söfker, a. a. O., BauGB § 2 Rn. 147). 

Die planende Gemeinde muss Art und Ausmaß der planbedingten Nutzungsbeeinträchtigung 

zunächst ermitteln und bewerten, da erst das Ergebnis der Bewertung mit dem ihm zukom-

menden Gewicht in der Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB berücksichtigt werden kann (vgl. 

SächsOVG, NK-Urt. v. 27. Februar 2020 - 1 C 13/18 -, juris Rn. 43 ff. m. w. N.). Nicht abwä-

gungsbeachtlich sind lediglich geringwertige oder mit einem Makel behaftete Interessen sowie 

solche, auf deren Fortbestand kein schutzwürdiges Vertrauen besteht (vgl. BVerwG, Beschl. 

v. 12. Juni 2018 - 4 B 71.17 -, juris Rn. 5 m. w. N. und v. 23. November 2016 - 4 CN 2.16 -, 

juris Rn. 12). Dabei gehört das durch Art. 14 GG gewährleistete Eigentumsrecht in hervorge-

hobener Weise zu den von der Bauleitplanung zu berücksichtigenden Belangen, sodass die 

Gemeinde die Nachteile einer Planung für den Planunterworfenen zu berücksichtigen hat (vgl. 

BVerwG, Urt. v. 14. Dezember 2022 - 4 CN 1.22 -, juris Rn. 29; SächsOVG, NK-Urt. v. 9. März 

2023 - 1 C 103/21 -, juris Rn. 46). 

Das Bewerten bezieht sich auf das Gewicht der einzelnen Belange, das für ihre sachgerechte 

Behandlung von Bedeutung ist. Die Bewertung bedeutet daher die Feststellung des jeweiligen 

Gewichts der Abwägungsbeachtlichkeit, also Art und Ausmaß des Berührtseins des Belangs 
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und des Gewichts des Belangs und seines Berührtseins durch die betreffende Bauleitplanung 

(Söfker, a. a. O., BauGB § 2 Rn. 148). Beim Bewerten geht es darum, in welchem qualitativen 

und quantitativen Maß der jeweilige Belang für sich gesehen durch die Auswirkungen der an-

stehenden Bauleitplanung voraussichtlich betroffen sein wird. Relevant ist dabei u. a. die Wer-

tigkeit („Qualität“) des jeweils betroffenen Belangs innerhalb einer Kategorie gleichrangiger 

Belange. Dabei sind - angesichts der Situationsgebundenheit der Wertigkeit von Belangen - 

die im Plangebiet oder in dessen Nachbarschaft vorhandenen tatsächlichen und rechtlichen 

Zustände einschließlich vorhandener Vorbelastungen, soweit sie den „Wert“ anheben oder 

mindern können, zu berücksichtigen (SächsOVG, NK-Urt. v. 27. Februar 2020 - 1 C 13/18 -, 

juris Rn. 47 unter Hinweis auf Gierke, in: Brügelmann, BauGB, Stand: 112. Lfg. Oktober 2019, 

§ 2 Rn. 286). Ein Bewertungsfehler liegt u. a. vor, wenn die Wertigkeit des jeweils betroffenen 

Belangs unzutreffend beurteilt worden ist; Art, Ausmaß und Intensität der voraussichtlichen 

Auswirkungen der Planung auf die betroffenen Belange sowie auf bestehende Verhältnisse 

tatsächlicher oder rechtlicher Art unzutreffend beurteilt wurden; eine bestehende Vorbelastung 

nicht erkannt oder falsch beurteilt wurde (SächsOVG, NK-Urt. v. 27. Februar 2020 - 1 C 13/18 

-, juris Rn. 47 unter Hinweis auf Gierke, a. a. O., Rn. 326). 

In der Rechtsprechung ist geklärt, dass jeder Bebauungsplan grundsätzlich die von ihm selbst 

geschaffenen oder ihm sonst zurechenbaren Konflikte zu lösen hat, indem die von der Planung 

berührten Belange zu einem gerechten Ausgleich gebracht werden. Die Planung darf nicht 

dazu führen, dass Konflikte, die durch sie hervorgerufen werden, zu Lasten Betroffener letzt-

lich ungelöst bleiben (vgl. BVerwG, Beschl. v. 8. November 2006 - 4 BN 32.06 -, juris Rn. 10; 

SächsOVG, NK-Urt. v. 23. August 2016 - 1 C 7/14 -, juris Rn. 168; NK-Urt. v. 29. Februar 2024 

- 1 C 9/22 -, juris Rn. 104). Das Gebot planerischer Konfliktbewältigung erfährt dabei eine 

Einschränkung durch den Grundsatz der „planerischen Zurückhaltung" und schließt eine Ver-

lagerung von Problemlösungen aus dem Bebauungsplanverfahren auf nachfolgendes Verwal-

tungshandeln nicht grundsätzlich aus: Probleme, die noch während des Vollzugs des Bebau-

ungsplans bewältigt werden können, brauchen nicht schon durch den Plan selbst gelöst zu 

werden (BVerwG, Urt. v. 18. September 2003 - 4 CN 3.02 -, juris Rn. 17). Die Grenzen zuläs-

siger Konfliktverlagerung auf der Ebene des Planvollzugs sind allerdings überschritten, wenn 

bereits im Planungsstadium absehbar ist, dass sich der offengelassene Interessenkonflikt in 

einem nachfolgenden Verfahren nicht sachgerecht wird lösen lassen. Ein Konflikttransfer ist 

mithin nur zulässig, wenn die Durchführung der Maßnahmen zur Konfliktbewältigung auf einer 

nachfolgenden Stufe möglich und sichergestellt ist. Ob eine Konfliktbewältigung durch späte-

res Verwaltungshandeln gesichert oder wenigstens wahrscheinlich ist, hat die Gemeinde prog-

nostisch zu beurteilen, da es um den Eintritt zukünftiger Ereignisse geht. Ist insoweit bereits 

im Zeitpunkt der Beschlussfassung die künftige Entwicklung hinreichend sicher abschätzbar, 

so darf sie dem bei ihrer Abwägung Rechnung tragen. Löst der Bebauungsplan von ihm auf-

geworfene Konflikte nicht, obwohl ein Konfliktlösungstransfer unzulässig ist, so führt dies zur 
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sie zwar hinsichtlich der Art und des Maßes der baulichen Nutzung einen Rahmen vorgibt, 

nicht aber hinsichtlich der Grundstücksflächen und der Bauweise. Fehlt es an einem Rahmen 

für die Art der baulichen Nutzung als zentrale Frage der Bauplanung, gilt dies erst recht 

(BVerwG, Urt. v. 23. November 2016 - 4 CN 2.16 -, juris Rn. 19 zur - verneinten - Ortsteileigen-

schaft eines aufgegebenen Kasernengeländes m. w. N.). 

Zwar können von bereits abgerissenen Gebäuden noch prägende Wirkungen ausgehen 

ebenso wie bereits eingestellte Nutzungen noch eine prägende Wirkung behalten können. 

Eine fortwirkende Berücksichtigungsfähigkeit von Altbestand setzt jedoch voraus, dass nach 

der Verkehrsauffassung mit einer Wiederbebauung oder mit der Wiederaufnahme einer gleich-

artigen Nutzung zu rechnen ist, etwa, indem über die Genehmigung einer Neubebauung oder 

einer neuen Nutzung noch ein Verwaltungsverfahren anhängig ist (BVerwG, Beschl. v. 

16. Juni 2009 - 4 B 50.08 -, juris Rn. 9 m. w. N.).  

Dabei beseitigt der Abriss eines Gebäudes zum Zweck der alsbaldigen Errichtung eines Er-

satzbauwerks auf dem letzten zum Bebauungszusammenhang gehörenden Grundstück nicht 

dessen Innenbereichsqualität (BVerwG, Urt. v. 12. September 1980 - IV C 75.77 -, juris 

Rn. 17). Grundstücke des Innenbereichs sind tendenziell einer Bebauung zugänglich, wäh-

rend Außenbereichsgrundstücke tendenziell von einer (nicht privilegierten) Bebauung freizu-

halten sind. Deswegen ist auch innerhalb des Bebauungszusammenhangs auf Grundstücken, 

die beiderseits von Bebauung umgeben sind, in der Regel eine Beseitigung abgängiger Bau-

substanz und ihre Ersetzung durch Neubauten nach Maßgabe des § 34 BauG grundsätzlich 

zulässig. Für Grundstücke in einer Ortsrandlage, deren Gebäude den Bebauungszusammen-

hang abschließen, gilt im Grundsatz nichts anderes. Auch sie sind als Innenbereichsgrundstü-

cke einer Bebauung und damit auch der Errichtung von Ersatzbauwerken zugänglich. Diese 

rechtliche Qualität verlieren sie solange nicht, wie sie an dem „Eindruck der Zusammengehö-

rigkeit" mit den benachbarten - bebauten - Grundstücken teilnehmen. Ob und wie lange sie 

dem Bebauungszusammenhang noch zuzurechnen sind, wenn der den Bebauungszusam-

menhang vermittelnde letzte Baukörper abgerissen und durch ein neues Gebäude ersetzt wer-

den soll, entscheidet sich dabei nach der Verkehrsauffassung. Hierbei kommt es neben der 

Lage des Grundstücks darauf an, ob sich nach der Verkehrsauffassung eine Wiederbebauung 

des ehemals bebauten Grundstückes aufdrängt, ob die Verkehrsauffassung bei Berücksichti-

gung der bisher vorhandenen und nunmehr fehlenden Bebauung „diese Bebauung geradezu 

vermisst“ (BVerwG, Urt. v. 12. September 1980 - IV C 75.77 -, juris Rn. 17 m. w. N.; BVerwG, 

Urt. v. 19. September 1986 - 4 C 15/84 -, juris Rn. 20).  

Eine bereits eingestellte Nutzung behält ihre prägende Wirkung solange, wie nach der Ver-

kehrsauffassung mit der Aufnahme einer gleichartigen Nutzung gerechnet werden kann; dies 

ist jedenfalls solange der Fall, wie über die Genehmigung einer neuen Nutzung für die bauliche 

73 

74 

75 



 
23 

 
 
 

 

Anlage noch ein Verwaltungsstreitverfahren anhängig ist (BVerwG, Urt. v. 3. Februar 1984 - 

4 C 25.82 -, juris Rn. 25) 

Unter den Begriff der Bebauung im Sinne des § 34 Abs. 1 BauGB fällt nicht jede beliebige 

bauliche Anlage. Gemeint sind vielmehr Bauwerke, die für die angemessene Fortentwicklung 

der vorhandenen Bebauung maßstabsbildend sind. Dies trifft ausschließlich für Anlagen zu, 

die optisch wahrnehmbar und nach Art und Gewicht geeignet sind, ein Gebiet als einen Ortsteil 

mit einem bestimmten städtebaulichen Charakter zu prägen (BVerwG, Beschl. v. 2. März 

2000 - 4 B 15.00 -, juris Rn. 3 m. w. N.). Hierzu zählen grundsätzlich nur Bauwerke, die dem 

ständigen Aufenthalt von Menschen dienen (BVerwG, Beschl. v. 2. März 2000 - 4 B 15.00 -, 

juris Rn. 3 m. w. N.). Baulichkeiten, die nur vorübergehend genutzt zu werden pflegen, sind 

unabhängig davon, ob sie landwirtschaftlichen Zwecken (z.B. Scheunen oder Ställe), Freizeit-

zwecken (z.B. Wochenendhäuser, Gartenhäuser) oder sonstigen Zwecken dienen, in aller Re-

gel keine Bauten, die für sich genommen als ein für die Siedlungsstruktur prägendes Element 

zu Buche schlagen (BVerwG, Beschl. v. 2. August 2023 - 4 B 9.23 -, juris Rn. 4; BVerwG, 

Beschl. v. 2. März 2000 - 4 B 15.00 -, juris Rn. 3 m. w. N.). Dies steht freilich der Annahme, 

dass auch solche Bauten gegebenenfalls am Bebauungszusammenhang teilnehmen können, 

nicht von vornherein entgegen. Denn selbst unbebaute Flächen können einem Bebauungszu-

sammenhang zuzurechnen sein. Maßgeblich ist, wieweit eine aufeinanderfolgende Bebauung 

trotz etwa vorhandener Baulücken nach der Verkehrsauffassung den Eindruck der Geschlos-

senheit und Zusammengehörigkeit vermittelt und die zur Bebauung vorgesehene Fläche 

selbst diesem Zusammenhang angehört (BVerwG, Beschl. v. 2. März 2000 - 4 B 15.00 -, juris 

Rn. 4 m. w. N.). Das ist nicht nach geographisch-mathematischen Maßstäben zu entscheiden. 

Vielmehr bedarf es einer umfassenden Wertung und Bewertung der konkreten Gegebenheiten 

(BVerwG, Beschl. v. 2. März 2000 - 4 B 15.00 -, juris Rn. 4 m. w. N.). Ein Bebauungszusam-

menhang scheidet auch bei einer Grundstückslage am Ortsrand nicht von vornherein aus. 

Zwar endet er in aller Regel am letzten Baukörper, örtliche Besonderheiten können es aber 

rechtfertigen, ihm noch bis zu einer natürlichen Grenze (z.B. Fluss, Waldrand o.ä.) ein oder 

mehrere Grundstücke zuzuordnen, die unbebaut sind oder trotz des Vorhandenseins von Bau-

lichkeiten sonst nicht zur Prägung der Siedlungsstruktur beitragen (BVerwG, Beschl. v. 

2. März 2000 - 4 B 15.00 -, juris Rn. 4 m. w. N.). 

(b) Nach diesem Maßstab vermochte das überplante Gelände auf dem ehemaligen LPG-Hof 

nicht am Bebauungszusammenhang teilzunehmen. 

Für die Abwägung ist die Sach- und Rechtslage im Zeitpunkt der Beschlussfassung über den 

Bebauungsplan als Satzung maßgebend (§ 214 Abs. 3 Satz 1 BauGB), mithin vorliegend die 

Sach- und Rechtslage am 10. Juli 2024. Es spielt daher keine Rolle, ob das ehemalige LPG-

Gelände bis zur Betriebseinstellung im Jahr 2010 noch im Bebauungszusammenhang zur 
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